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Stadt Sulzburg 
Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  

am 06. Mai 2021 

 

Nr. 25/ 2021 

TOP III / 6 Baugebiet „Käpellematten“ in Sulzburg 

Vergabe des Auftrags zur Lieferung und Verlegung der 

Straßenbeleuchtungsanlagen  

 

Beschlussvorschlag:  

Der Gemeinderat beschließt die Auftragsvergabe für die Straßenbeleuchtung an ED-Netzte 

GmbH aus Rheinfelden zum Angebotspreis von 32.857,75 € zzgl. 19 % Mwst. 

 

Sachverhalt/Begründung: 

 

Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Käpellematten“ haben begonnen. Wir haben die 

ED-Netze GmbH aus Rheinfelden um ein Angebot zur Lieferung der Leuchten und 

Verlegung der Kabel für die Straßenbeleuchtung gebeten.  

 

Im Angebot wird davon ausgegangen, dass im künftigen Neubaugebiet insgesamt 12 neue 

Lichtmasten mit Leuchten erstellt werden müssen. 

 

Beim Leuchten-Typ (Siteco-Leuchte) sind wird davon ausgegangen, dass dieselben LED-

Leuchten wie im übrigen Gebiet in Sulzburg Verwendungen finden sollten. Dies gäbe ein 

gutes und einheitliches Bild. 

 

Die ED-Netze GmbH aus Rheinfelden hat für die Lieferung und Verlegung der 

Straßenbeleuchtungsanlagen ein Angebot in Höhe von 32.857,75 zzgl. 19 % USt. (das sind 

39.100,72 Euro brutto) abgegeben. 

 

Bereits in früheren Baugebieten wurde darüber diskutiert, inwieweit die Straßenbeleuchtung 

auch von anderen privaten Unternehmen erstellt werden könnte. Diesen Punkt haben wir mit 

ED-Netze besprochen. Wir wurden dann allerdings auf den Straßenbeleuchtungsvertrag 

hingewiesen, der zwischen ED-Netze und der Stadt Sulzburg abgeschlossen wurde. In diesem 

Straßenbeleuchtungsvertrag heißt es: 

„die Gemeinde überträgt der ED-Netze die Errichtung / Erweiterung / Erneuerung / 

Unterhaltung sowie Änderung der elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen (Leuchten, 
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Masten sowie Zubehör und Netz) für die öffentlichen Straßen und Plätze.“ Im Gegenzug 

werden auch Sonderkonditionen beim Bezug von Strom eingeräumt. 

 

Finanzierung: 

 

In den Finanzhaushalt des Haushaltsplanes 2021 wurden zu den Erschließungskosten für das 

Baugebiet Käpellematten zusätzlich 50.000 Euro für die Herstellung der Straßenbeleuchtung 

eingeplant. Der Haushaltsansatz wird also eingehalten. Bei der Herstellung der 

Straßenbeleuchtung handelt es sich um eine investive Maßnahme (Investitionsmaßnahme 

Haushaltsplan 2021: 754100000102). 

 

Aus den genannten Gründen bittet die Verwaltung den Gemeinderat um Zustimmung zur 

Vergabe des Auftrages.  

 

 

Sulzburg den 28. April 2021 

 

 

 

 

Dirk Blens       Uwe Birkhofer 

Bürgermeister       Bauamtsleiter / Sachbearbeiter 

 


